
Stand: 01.05.2026 

 
Seite 1 von 6 

 

Partnerbedingungen  
Hallo.Wach.Keks! 

 

 
Disclaimer 
Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter (m/w/d). Aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit wurde auf die gleichzeitige Verwendung von mehreren Sprachformen verzichtet. 
 

 

Diese Bedingungen gelten zwischen LEADERLY UG - Abteilung PURE4U - (nachfolgend „Manager“ oder 
„Management“ genannt) und einem Kunden (Streamer, Influencer, Content Creator etc.) 

(nachfolgend „Partner“ genannt).  
 

 

 
§ 1 Gegenstand der Partnerschaft 
 

(1) Das Management betreut das Influencer-Marketing der Marke Hallo.Wach.Keks! (nachfolgend 
„HWK“ genannt) der Firma Dr. Scholze Confiserie GmbH & Co. KG. 
 

(2) Über diese Partnerschaft erhalten Creator die Möglichkeit, Teil des HWK-Partnerprogramms zu 
werden und die Produkte im Rahmen ihrer Social-Media-Aktivitäten vorzustellen. 
 

(3) Ziel der Partnerschaft ist ein langfristiger und authentischer Markenaufbau auf Social Media. Im 
Vordergrund stehen ehrliche Produkterfahrungen, Community-Interaktion und organisches 
Wachstum. 
 

(4) Das Partnerprogramm befindet sich aktuell noch im Aufbau. Der Fokus liegt derzeit auf 
Produkttests, Community-Rabattcodes und langfristiger Zusammenarbeit. Bezahlte Placements 
oder feste Vergütungen sind aktuell nicht vorgesehen. 
 

(5) Die Partnerschaft richtet sich grundsätzlich an aktive Creator, Streamer und Influencer mit 
eigener Social-Media-Präsenz, die ihre Tätigkeit im Rahmen eines Gewerbes oder einer 
freiberuflichen Tätigkeit ausüben. 
 

(6) Die Partnerschaft ist personenbezogen und kann nicht auf Dritte übertragen werden. 
Rabattcodes, Partnerpakete und mögliche Sponsoringleistungen sind ausschließlich für den 
jeweiligen Partner bestimmt.  
 

(7) Mit der Bewerbung für das Partnerprogramm besteht kein automatischer Anspruch auf 
Aufnahme oder dauerhafte Zusammenarbeit. Das Management behält sich vor, Bewerbungen 
abzulehnen oder Partnerschaften zu beenden, sofern diese nicht zur Marke oder zum Konzept 
passen.  
 

 

§ 2 Beginn und Dauer des Vertrages  
 

(1) Mit Absenden des Bewerbungsformulars bewirbt sich der Partner für das HWK-
Partnerprogramm. Dabei sind alle Angaben wahrheitsgemäß und vollständig anzugeben. 
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(2) Das Management prüft die Bewerbung sowie die angegebenen Social-Media-Kanäle individuell 
und informiert anschließend per E-Mail über eine Zu- oder Absage. 
 

(3) Die Bewerbung stellt keinen automatischen Anspruch auf Aufnahme in das Partnerprogramm 
dar. 
 

(4) Die Partnerschaft läuft auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Seiten jederzeit ohne Frist 
per E-Mail beendet werden. 
 

(5) Die Kündigung oder Beendigung der Partnerschaft ist schriftlich per E-Mail an 
hallo.wach.keks@pure4u.de einzureichen. 
 

(6) Nach Beendigung der Partnerschaft dürfen Rabattcodes, Logos oder sonstige bereitgestellte 
Werbematerialien von Hallo.Wach.Keks! nicht weiter verwendet werden. 
 

  
§ 3 Voraussetzungen für die Partnerschaft 
 

(1) Gesucht werden aktive Creator, Streamer und Influencer, die regelmäßig Inhalte auf Social 
Media veröffentlichen und Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit mit HWK haben. 
 

(2) Der Partner sollte echtes Interesse an den Produkten von Hallo.Wach.Keks! mitbringen und die 
Produkte authentisch in seinen Content integrieren können. 
 

(3) Voraussetzung für die Teilnahme ist eine aktive Social-Media-Präsenz auf mindestens einer 
Plattform, z. B. Twitch, TikTok, Instagram oder YouTube. 
 

(4) Zusätzlich sollte eine gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit im Bereich Content Creation, 
Streaming oder Social Media bestehen. 
 

(5) Der Partner verpflichtet sich, dem offiziellen Instagram-Account von Hallo.Wach.Keks! zu 
folgen. 
 

(6) Als Orientierung für die Aufnahme in das Partnerprogramm gelten grundsätzlich folgende 
Mindestwerte: 

 

• Social Media: mindestens 500 Follower auf der Hauptplattform 

• Livestreaming: mindestens 5 durchschnittliche Zuschauer im Livestream 
 
Maßgeblich sind hierbei ausschließlich die Werte der jeweiligen Haupt-Content-Plattform. 
 
Die durchschnittlichen Zuschauerzahlen werden anhand der durchschnittlichen Livestream-
Zuschauer der letzten 28 Tage bewertet (Tracker). 
 

(7) Das Management behält sich vor, Bewerbungen individuell zu prüfen und abhängig von 
Aktivität, Content-Ausrichtung, Community-Verhalten und allgemeiner Eignung für die Marke 
anzunehmen oder abzulehnen. 
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§ 4 Inhalte und Werbung im Rahmen der Partnerschaft 
 

(1) Allgemeines 
Die Partnerschaft mit Hallo.Wach.Keks! lebt von authentischem und ehrlichem Content. Der 
Partner entscheidet grundsätzlich selbst, wie die Produkte in den eigenen Content eingebunden 
werden. Ziel ist keine künstliche Dauerwerbung, sondern eine natürliche Integration der 
Produkte in den eigenen Content-Alltag. 
 

(2) Rabattcode und Zuordnung 
Jeder Partner erhält einen individuellen Rabattcode für seine Community. Verkäufe können 
ausschließlich über diesen Rabattcode dem jeweiligen Partner zugeordnet werden. 
Der Rabattcode sollte nach Möglichkeit bei relevanten Postings, Streams oder Storys erwähnt 
oder eingeblendet werden. 
 

(3) Mögliche Inhalte 
Folgende Inhalte eignen sich beispielsweise für die Partnerschaft mit HWK: 

• Ankündigung der Partnerschaft 

• Öffnen und Testen der Produkte 

• Geschmackstest  

• ehrliche Meinung 

• Einbindung während Streams oder Contentproduktionen 

• Erinnerung an den Rabattcode 

• Storys, Shorts, TikToks oder Reels 

• Community-Interaktion rund um die Produkte 
 
Konstruktive und ehrliche Meinungen sind ausdrücklich erlaubt. Beleidigende, respektlose oder 
rufschädigende Aussagen gegenüber der Marke oder den Produkten sind jedoch zu vermeiden. 
 

(4) Instagram 
Bei Storys, Reels oder Beiträgen auf Instagram ist der offizielle Account von Hallo.Wach.Keks! 
nach Möglichkeit zu markieren. 
 

(5) Twitch 
Für Twitch-Streamer kann auf Wunsch ein HWK-Panel mit eigenem Rabattcode bereitgestellt 
werden. 
Zusätzlich können freiwillig Chatbot-Commands oder Timer verwendet werden, um den 
Rabattcode oder den Shop-Link im Streamchat einzubinden. 
 

(6) Hashtags 
Bei öffentlichen Postings sollen folgende Hashtags verwendet werden, sofern die jeweilige 
Plattform dies sinnvoll zulässt: 
 
#HalloWachKeks #wachistdasschön #StayAwake #KoffeinPower #MorningHacks #CookieLovers 
#SnackGoals #Wachmacher #ChocolateChip #GuaranaBoost #TikTokFood #InstaFood #Rabatt 
 

(7) Allgemeiner Hinweis 
Je aktiver und regelmäßiger die Partnerschaft im Content eingebunden wird, desto höher ist 
erfahrungsgemäß auch die Wahrscheinlichkeit für Verkäufe über den eigenen Rabattcode. 
 
Dadurch erhöht sich gleichzeitig auch die Chance auf weitere Produktpakete im Rahmen des 
Partnerprogramms. 
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§ 5 Partnerprogramm und Produktsponsoring  
 

(1) Jeder Partner erhält einen individuellen Rabattcode mit 20 % Nachlass für die eigene 
Community. Der gewünschte Rabattcode kann bei der Bewerbung angegeben werden und wird 
anschließend vom Management geprüft und freigegeben.  
 
Das Management behält sich vor, Rabattcodes abzulehnen oder anzupassen, sofern diese 
gegen gesetzliche Vorgaben, moralische Grundsätze oder das Markenbild von Hallo.Wach.Keks! 
verstoßen. 
 

(2) Verkäufe werden manuell anhand des jeweiligen Rabattcodes ausgewertet und dem Partner 
zugeordnet. 
 

(3) Sofern über den Rabattcode mindestens 2 Bestellungen innerhalb eines Kalendermonats erfolgt 
sind, erhält der Partner ein neues Produktpaket zum Eigenverzehr. Ein Produktpaket enthält in 
der Regel 20 Kekse.  

 
(4) Bei höheren Verkaufszahlen kann sich die Anzahl der bereitgestellten Produktpakete 

entsprechend erhöhen. Beispiel: 2 Bestellungen → 1 Paket oder 4 Bestellungen → 2 Pakete 
 

(5) Die Produktpakete dienen dem Eigenverzehr, Produkttests sowie der Content-Erstellung im 
Rahmen der Partnerschaft. Ein Weiterverkauf oder eine unerlaubte Weitergabe der Produkte 
ist nicht gestattet.  
 

(6) Sollten Produkte für Community-Aktionen, Giveaways, Turniere, Events oder Verlosungen 
benötigt werden, ist dies individuell mit dem Management abzusprechen. Hierfür kann nach 
vorheriger Prüfung ein separates Sonderkontingent bereitgestellt werden. 
 

(7) Ein Anspruch auf dauerhafte Zusendungen, bestimmte Sorten, feste Lieferintervalle oder 
zusätzliche Sponsoringleistungen besteht nicht. 

 
 
§ 6 Pflichten und Verhalten im Rahmen der Partnerschaft 
 

(1) Der Partner verpflichtet sich zu einem respektvollen und verantwortungsvollen Umgang mit der 
Marke Hallo.Wach.Keks!, den Produkten sowie der Community. 
 

(2) Alle Inhalte, Aussagen und Veröffentlichungen erfolgen eigenverantwortlich durch den Partner. 
 

(3) Der Partner verpflichtet sich, geltende Gesetze, Plattformrichtlinien sowie allgemeine 
moralische und gesellschaftliche Grundsätze einzuhalten. 
 
Dies gilt insbesondere für Inhalte oder Aussagen im Zusammenhang mit: 

• Gewalt 

• Diskriminierung 

• Rassismus 

• Extremismus 

• Hassrede 

• gefährlichen Challenges 

• Drogenkonsum 

• Alkoholmissbrauch 

• sonstigen strafbaren oder jugendgefährdenden Inhalten 
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(4) Werbung und Kennzeichnungspflichten auf Social Media sind eigenständig durch den Partner 

einzuhalten. 
 

(5) Das Management behält sich vor, Partnerschaften bei schwerwiegenden Verstößen gegen 
gesetzliche Vorgaben, Plattformrichtlinien oder das Markenbild von Hallo.Wach.Keks! jederzeit 
zu beenden. 

 
 
§ 7 Nutzung von Logos, Grafiken und Werbematerialien 
 

(1) Das Management kann dem Partner Logos, Grafiken, Panels oder sonstige Werbematerialien 
von Hallo.Wach.Keks! zur Verfügung stellen. 
 

(2) Die bereitgestellten Materialien dürfen ausschließlich im Rahmen der HWK-Partnerschaft 
verwendet werden. 
 

(3) Veränderungen, Weitergaben oder anderweitige Nutzungen außerhalb der Partnerschaft sind 
nur nach vorheriger Zustimmung des Managements erlaubt. 
 

(4) Individuelle Anpassungen, beispielsweise für Twitch-Panels, Overlays oder Social-Media-
Layouts, sind grundsätzlich möglich, sollten jedoch vor Veröffentlichung kurz mit dem 
Management abgestimmt werden. 
 

(5) Das Management sowie Hallo.Wach.Keks! dürfen veröffentlichte Inhalte des Partners im 
Rahmen der eigenen Werbung oder Social-Media-Präsenz weiterverwenden. 
 
Dazu zählen insbesondere: 

• Story-Reposts 

• Verlinkungen 

• Community-Highlights 

• Teilen von Beiträgen oder Clips 
 

(6) Eine Weitergabe der Inhalte oder Materialien an unbefugte Dritte ist nicht gestattet. 
 

 
§ 8 Haftung 
 

(1) Das Management übernimmt keine Haftung für Produkte, Lieferungen oder Leistungen von 
Hallo.Wach.Keks! beziehungsweise der Firma Dr. Scholze Confiserie GmbH & Co. KG. 
 

(2) Für Inhalte, Aussagen und Veröffentlichungen auf den eigenen Social-Media-Kanälen ist der 
jeweilige Partner selbst verantwortlich. 
 

(3) Der Partner haftet eigenständig für Verstöße gegen gesetzliche Vorgaben, Plattformrichtlinien, 
Werbekennzeichnungspflichten oder Rechte Dritter. 
 

(4) Das Management übernimmt keine Haftung für technische Ausfälle, Lieferprobleme, 
Plattformänderungen oder wirtschaftliche Entwicklungen innerhalb des Partnerprogramms. 
 

(5) Ansprüche gegenüber Hallo.Wach.Keks! richten sich ausschließlich nach den jeweiligen 
gesetzlichen Regelungen sowie den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unternehmens. 
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§ 9 Verschwiegenheit und Datenschutz 
 

(1) Beide Seiten verpflichten sich, vertrauliche Informationen aus der Zusammenarbeit nicht ohne 
Zustimmung an unbefugte Dritte weiterzugeben. 
 

(2) Dazu zählen insbesondere interne Abläufe, nicht öffentliche Informationen, Kontaktdaten oder 
sonstige vertrauliche Inhalte im Rahmen der Partnerschaft. 
 

(3) Personenbezogene Daten werden ausschließlich im Rahmen der Partnerschaft verarbeitet und 
unter Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen behandelt. 
 

(4) Der Partner erklärt sich damit einverstanden, dass die im Rahmen der Bewerbung oder 
Partnerschaft angegebenen Daten für organisatorische Zwecke gespeichert und verarbeitet 
werden. 
 

(5) Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unbefugte Dritte erfolgt nicht, sofern keine 
gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht. 

 
 
§ 10 Schlussbestimmungen 
 

(1) Es gilt deutsches Recht. 
 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Partnerbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt.  
 
Anstelle der unwirksamen Regelung gilt eine Regelung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen 
und inhaltlichen Zweck der ursprünglichen Regelung am nächsten kommt. 

 
(3) Änderungen oder Ergänzungen dieser Partnerbedingungen bedürfen der Schriftform  

 
(4) Mit Absenden des Bewerbungsformulars bestätigt der Partner, diese Partnerbedingungen 

gelesen und akzeptiert zu haben  
 

(5) Das Management behält sich vor, diese Partnerbedingungen jederzeit anzupassen, sofern dies 
für organisatorische, rechtliche oder wirtschaftliche Gründe erforderlich ist. 

 


